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Wahlaufruf  von Landrat und Kreiswahlleiter Dr. Joachim Bläse 

    zur Bundestagswahl 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebe Erstwählerinnen und Erstwähler,

am Sonntag, 26. September 2021, sind Sie zur 

Wahl des 20. Bundestags aufgerufen. Bundes-

weit sind über 60 Mio. Menschen in 299 Wahl-

kreisen berechtigt, für die nächsten vier Jahre 

mindestens 598 Abgeordnete zu bestimmen. 

Auch rund 400.000 Wählerinnen und Wähler 

im Ostalbkreis, im Landkreis Heidenheim und in 

einem Teil des Rems-Murr-Kreises sind aufgeru-

fen, ihre Stimme abzugeben und über die Zusammensetzung des Bundes-

tages mitzuentscheiden. Das Landratsamt Ostalbkreis ist die zuständige 

Kreiswahlbehörde für die Wahlkreise 269 Backnang-Schwäbisch Gmünd 

und 270 Aalen-Heidenheim.

Jede Wählerin und jeder Wähler hat dabei zwei Stimmen: Eine Erststimme, 

mit der bestimmt wird, welcher Direktkandidat den jeweiligen Wahlkreis im 

Bundestag vertritt. Wer in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen hat, 

zieht in den Bundestag ein. So werden 299 Sitze besetzt. Im Wahlkreis 

269 Schwäbisch Gmünd-Backnang haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erst-

stimme einem von zehn Direktkandidatinnen und -kandidaten zu geben, im 

Wahlkreis 270 Aalen-Heidenheim bewerben sich elf Kandidatinnen und 

Kandidaten um Ihre Erststimme.

Mit der Zweitstimme stimmen die Wahlberechtigten für die Landesliste einer 

Partei. Über die Stimmanteile der Landeslisten werden die anderen 299 

Sitze besetzt. Es stehen 24 Landeslisten, also Parteien, zur Auswahl für Ihre 

Zweitstimme.

Zusätzlich zu den 598 Bundestagssitzen gibt es sogenannte Überhang-

mandate. Diese entstehen, wenn eine Partei bei den Bundestagswahlen in 

einem Bundesland viele Direktmandate durch Erststimmen gewinnt, ihr nach 

dem Zweitstimmenergebnis aber weniger Sitze zustehen.

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in den Wahl-

kreisen 269 und 270 bei 77,22 bzw. 76,71 Prozent. Das Recht, wählen zu 

dürfen, ist ein wichtiges demokratisches Grundrecht in unserem Staat. Als 

Landrat und in meiner Funktion als Kreiswahlleiter bitte ich Sie deshalb, auch 

bei der anstehenden Bundestagswahl wieder so zahlreich von Ihrem gesetz-

lich verbrieften Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Sie können persönlich in den Wahllokalen Ihrer Heimatgemeinde vor Ort 

wählen gehen oder auch per Briefwahl wählen. Wie schon bei der Land-

tagswahl im März dieses Jahres zeichnet sich für die Bundestagswahl ab, 

dass gut ein Drittel aller wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die 

Möglichkeit der Briefwahl nutzen will. Briefwähler bitte ich, ihre Wahl-

briefe, die per Post befördert werden sollen, 

möglichst frühzeitig aufzugeben, weil die 

Stimmabgabe nur gültig ist, wenn der Wahl-

brief spätestens zum Wahltag, 18.00 Uhr, bei 

der zuständigen Wahlbehörde abgegeben wurde.

Pandemiebedingt ist es auch bei der Bundestagswahl wieder erforderlich, 

Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Die Städte und Gemein-

den haben dafür Vorsorge getroffen, dass Sie bei der Ausübung Ihres 

Wahlrechts vor einer Corona-Infektion bestmöglich geschützt werden. Alle 

ehrenamtlich tätigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind im Wahllokal 

zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske verpflichtet. 

Diese Verpflichtung besteht auch für Sie als Wählerin oder Wähler, wenn 

Sie Ihre Stimmen vor Ort abgeben. Ausnahmen sind nur mit ärztlicher Be-

scheinigung oder bei Vorliegen eines sonstigen zwingenden Grundes 

möglich. Wer keine Maske trägt und auf wen keine Ausnahme zutrifft, kann 

nicht im Wahllokal wählen. Wer einer Absonderungspflicht im Zusammen-

hang mit dem Coronavirus unterliegt oder typische Symptome einer Infek-

tion mit dem Coronavirus wie Atemnot, neu auftretenden Husten, Fieber, 

Geschmacks- oder Geruchsverlust aufweist, darf ebenfalls nicht vor Ort im 

Wahllokal wählen. Wer kurzfristig erkrankt oder unter Quarantäne gestellt 

wird, kann aber noch am Wahltag bis 15.00 Uhr Briefwahl bei seiner 

Kommune beantragen.

Blinde oder sehbehinderte Wählerinnen und Wähler können sich zur Kenn-

zeichnung des Stimmzettels einer Stimmzettelschablone bedienen. Die 

Landkreisverwaltung hat über die Blinden- und Sehbehindertenverbände 

im Land Schablonen bestellt und versendet diese an alle wahlberechtigten 

Blindenhilfeempfänger.

Die nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr eingehenden Wahl-

ergebnisse aus den Städten und Gemeinden der Wahlkreise 269 und 270 

können Sie fortlaufend auf unserer Website www.ostalbkreis.de im Wahl-

manager mitverfolgen. Über unsere Homepage und unsere Social-Media-

Kanäle informieren wir Sie natürlich auch über das vorläufige Endergebnis. 

Mein herzlicher Dank geht an alle Städte und Gemeinden für die gute 

Wahlvorbereitung sowie an alle freiwilligen ehrenamtlichen Wahlhelfe-

rinnen und Wahlhelfer.

Liebe Wählerinnen und Wähler, ich wünsche Ihnen allen einen guten Wahl-

sonntag und bitte um Ihre rege Beteiligung!

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Joachim Bläse
Landrat des Ostalbkreises
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Gemeindeverwaltung Hüttlingen
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E-Mail: gemeinde@huettlingen.de
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

Zur Erstellung eines Radverkehrskonzepts für Hüttlingen sind 
wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Scannen Sie den QR-Code 

(unten links/Rückseite) oder gehen Sie auf 
huettlingen.varplus.de, um uns wichtige Einblicke in den 

Radverkehr in Hüttlingen zu ermöglichen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Bitte machen Sie mit.
Die Teilnahme an unserer Umfrage 
dauert nur rund zwei Minuten. 

Am 25. März 2021 hat der Gemein-
derat den Auftrag für die Erstellung 
eines Radverkehrskonzepts an das 
Büro Varplus aus Darmstadt erteilt. 
Dem Beschluss lag ein Antrag der 
Bürgerliste zugrunde.

Erster Schritt ist diese Online-Befra-
gung, die dem Büro Aufschlüsse 
über das Radfahrverhalten der Bür-
ger*innen geben soll. Damit soll 
festgehalten werden, welche Stre-
cken wann und wie oft genutzt wer-
den und welche Problembereiche 
es gibt. Ziel des Radverkehrskon-
zepts ist es jetzige Radwege zu 
beurteilen und langfristig ein dich-
tes Netz für unterschiedliche Nut-
zergruppen zu schaffen. 

Radverkehrskonzept – Online-Befragung

Der Link zur Umfrage: 

www.huettlingen.varplus.de oder 

per QR-Code. 

Die Abt. Ski Snow & Beach des TSV Hüttlingen führt am Samstag, den 25.09.2021  
ab 8.00 Uhr eine Altpapiersammlung in Hüttlingen und den Teilorten durch.
Bitte stellen Sie ihr Altpapier gut sichtbar an den Straßenrand.
Vielen Dank für Ihre großzügige Altpapierspende.

Ihre Abt. Ski Snow & Beach 

Altpapiersammlung der Abteilung Snow and Beach
am Samstag, 25.9.2021
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ÖFFNUNGSZEITEN 
Öffentliche Toilette

Unsere öffentliche, barrierefreie Toilette 
hinter dem Roten Schulhaus ist 

Montag bis Freitag 
von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr, an den 

Wochenenden und Feiertagen 
von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Menschen mit Handicap können 
die Toilette jederzeit mit dem  

Euro-WC-Schlüssel öffnen. 

Wir wünschen uns wieder einen 
strahlenden Mittelpunkt in der 
Weihnachtszeit und suchen 

für unsere Ortsmitte in Hüttlin-
gen einen Baum.

Idealerweise ist er schlank und etwa 12 
bis 15 Meter hoch. Haben Sie einen sol-

chen in Ihrem Garten und möchten ihn zur 
Freude aller uns überlassen?

Falls ja, melden Sie sich bitte bei Herrn Nusser (Orts-
baumeister), Tel. 07361/9778-12 oder Herrn Bux (Bau-
hofleiter), Tel. 0172 7371237. Herzlichen Dank.

Weihnachtsbaum 
für die Ortsmitte gesucht
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Wir freuen uns auf dein Kommen!

Das Jugendausbilder-Team

Dann komm am Samstag, 25. September 2021 um 11.00 Uhr in den Bürgersaal nach Hüttlingen. Dort findet ein Vorspiel unserer Jugend statt, danach kannst du dich anmelden, um die verschiedenen Instrumente selbst einmal auszuprobieren.

Du hast Lust ein Instrument zu lernen und gemeinsam 

in einer Jugendgruppe zu musizieren?

Stadtradeln
Stadtradeln

Vom Offenen-Team haben wir im Rathaus  
noch ein paar Teilnehmer-Urkunden,

die wir aufgrund fehlender Adressen nicht 
zustellen können. 

Wer seine Urkunde haben möchte, kann gerne 
vorbei kommen in Zimmer 22.

Die Katholische Kirchengemeinde "Heilig Kreuz" Hüttlingen

sucht ab sofort eine/n

Erzieher/in zu 100 %
in einer Kindergartengruppe

Es handelt sich um eine befristete Stelle, vorerst bis Ende Juli 2022 mit der Möglichkeit einer 
Verlängerung. 

Einstellung und Vergütung richten sich nach der AVO-DRS. Die Identifikation mit dem Auftrag der 
katholischen Kirche setzen wir voraus. 
Wenn Sie Freude daran haben, Kinder auf ihrem Entwicklungsstand zu begleiten und zu fördern, 
sowie motiviert sind, die tägliche pädagogische Arbeit aktiv mitzugestalten, freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angabe Ihrer Konfession bis zum 30.09.2021 an:

Kath. Kirchenpflege Hüttlingen, Frau Christa Schmid, Johannes-Alt-Straße 6, 73460 Hüttlingen, Tel.
07361/910311, christa.schmid@drs.de, bevorzugt per mail. 

zu 80 %

Magazine und Flyer – 
vorbeischauen und mitnehmen

Wir halten für Sie  
im  Eingangsbereich

 unseres Rathauses viele 
kostenlose Magazine und 

Infobroschüren bereit. 

Hier finden Sie allerlei 
unterhaltsame Magazine, Flyer 

zu den unterschiedlichsten 
Lebenslagen sowie zu 

touristischen und kulturellen 
Höhepunkten in der Region.

Bitte bedienen Sie sich.
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Baggerbiss an der Kocherbrücke im Ölweg
Am Montag, 20.09.2021 fand der offizielle Baggerbiss mit den 
beteiligten Baufirmen statt. Laut Bürgermeister Günter Ensle, 

sei die Brücke nicht mehr zu sanieren, so dass ein Neubau 
unumgänglich ist. 

Die neue Brücke wird voraussichtlich am 
10.09.2022 fertig sein. 

Für Fußgängern und Rad-
fahrer wurde eine Be-
helfsbrücke auf Höhe 
Einmündung Blumen-
straße montiert, so-
dass der Kocher trotz 
den Bauarbeiten 
überquert werden 

kann.

Die Gesamtkosten der 
Brücke betragen inklu-

sive der Baunebenkos-
ten 1,6 Millionen Euro. 

Darin enthalten sind Kosten 
für das Bauwerk, den Tief- 

und Straßenbau in Höhe von  
1.069.044,58 Euro. Zuschüsse 

sind aus dem „Kommunalen Sanie-
rungsfonds Brücken“ in Höhe von 

573.000 Euro und aus dem Aus-
gleichsstock über 150.000 Euro zu er-

warten. 

V.l.n.r:  Georg Nusser (Ortsbaumeister Gemeinde Hüttlingen) - Markus Harsch (Bauleitung 
stadtlandingenieure für Tief-und Straßenbau) - Peter Zeiher (Bauleitung Firma Andreas 
Stark) - Mitarbeiter Fima Andreas Stark -  Gert Müller- Winkle (Planer für Brückenbau) - 
Bürgermeister Günter Ensle

Unser Naturerlebnisbad ist aufgrund der 
herbstlichen Witterung seit Montag, 20. 
September geschlossen. 

Mit Wehmut erinnern wir uns an den ersten 
Badetag in dieser Saison, dem 16. Juni, an 
dem wir mit heißem Schwimmbadwetter ver-
wöhnt wurden. Ebenso an den 29. Juli, bei 
dem die hervorragende „Kulturbühne im Grü-
nen“ viele musikbegeisterte Gäste in unser 
Naturerlebnisbad gelockt hat und vom Produk-
tionsbüro Mühlbäck veranstaltet wurde. 

Nach den ersten Erfahrungen im letzten Jahr, 
wussten wir bereits wie die strengen Vorgaben 
der „Corona-Verordnung Bäder und Saunen“ 
des Landes umgesetzt werden mussten. 

Rund 11 068 Besucher haben in dieser wei-
teren „besonderen“ Saison Erholung und 
Badespaß genossen. Wir bedanken uns 
ganz herzlich für das Vertrauen unser Bad zu 
besuchen und für das disziplinierte Verhalten, 
das in dieser Saison wieder mehr denn je 
gefragt war. Ebenso sagen wir „Danke“ für 
das Verständnis, dass wir alle Gäste nur nach 
dem Kauf eines vorab gekauften Tickets und 
der damit verbundenen Registrierung einlas-
sen konnten. Die Daten werden vier Wochen 
nach dem jeweiligen Besuch wieder gelöscht. 
Überaus erfreulich ist, dass es keine größeren 
Zwischenfälle gab und der Badebetrieb trotz 
der diesjährigen Umstände reibungslos von-
stattenging. 

Abwechselnd waren insgesamt 8 Helfer und 
Helferinnen und drei Personen für die Bade-
aufsicht beschäftigt. Zwei Rettungsschwimmer 
vom DLRG Aalen waren ebenso im Einsatz. 
Wir bedanken uns bei allen, die unserem Auf-
ruf nach Personal gefolgt sind und zur Mit-
arbeit bereit waren. Die Bereitschaft zur Mit-
hilfe hat die Öffnung überhaupt erst möglich 
gemacht. 

Wir hoffen trotz allem, dass Badegäste, Hel-
ferinnen und Helfer ihre Zeit im Bad genossen 
haben und dass wir nächstes Jahr wieder wie 
gewohnt öffnen dürfen. Wir freuen uns schon 
heute auf die nächste Badesaison im Sommer 
2022.

Naturerlebnisbad-Saison beendet 
Wir sagen „herzlichen Dank“
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am 18. September 2021

Wir sagen „Danke“
Gemeinsam für eine saubere, gesunde und 

plastikmüllfreie Zukunft

„Es war ein toller Erfolg“ 
Wir waren eine Gruppe von 12 Erwachsenen 
und 7 Kindern und trafen uns um 8.30 Uhr 
(der frühe Vogel...) auf dem alten Norma-
Parkplatz. Dort wurden alle mit der von „Pro-
WIN“ gespendeten Ausrüstung versorgt: 
Handschuhe, gelbe Warnwesten, Müllsäcke 
und Greifzangen. Leider haben einige noch 
kurzfristig abgesagt, doch wir alle waren 
motiviert bis in die Spitzen, um Teile der Ge-
markung Hüttlingen von am Straßen,- und 
Wegesrand und Wiesen von Unrat und Plas-
tikmüll zu befreien. 
Besonders die Kinder waren mit ihrer Aus-
rüstung besonders stolz und motiviert. Ich 
als Teamleiter war richtig stolz auf die tolle 
Gruppe.
Unsere Mannschaft teilte sich in vier Gruppen 
auf, die sich nun jeweils aufmachten „ihr“ 
Gebiet abzulaufen.

Folgende Strecken wurden in 2 bis 2,5h be-
arbeitet:
• Fußgängersteg Bolzenweiler bis Wehr an 

der Heimatsmühle und rechts und links der 
Straße zwischen Wasseralfingen und Hütt-
lingen

• Kocherradweg Lindenstraße bis Kocher-
brücke Niederalfingen und über den Fuß-
weg an der B19 nach Hüttlingen zurück.

• Reuthof – Industriegebiet-Feldwege-Wa-
genrain

• Von Bauhof Buchener Straße bis Spielplatz 
Buch Richtung Oberlengenfeld

Obwohl wir noch mehr Unrat und weggewor-
fenen Müll erwartet haben, kamen insgesamt 
18 Säcke Müll zusammen. Meist bestand der 
Müll aus Plastikfolien, Zigarettenschachteln, 
Kaffeebecher und vor allem Masken. Aber 
auch sperrige Sachen wurden entsorgt.
Gegen 11.30 Uhr kamen wir am Treffpunkt 
wieder zusammen und alle stillten sich den 
Hunger und Durst mit Leberkäse-Brötchen 
und Erfrischungsgetränken. Ein kühles Bier-
chen für die Männer durfte auch nicht fehlen. 
Genauso wenig wie ein paar Süßigkeiten für 
die fleißigen Kinder. Jochen Fürst und Lean-
der Hägele holten am Schluss noch die in den 
Gebieten abgestellten Säcke ab und brachten 
sie in den Bauhof.

Bei diesem herrlichen Wetter hatten wir rich-
tig Spaß. Ich denke, wir konnten ein Zeichen 
setzen und ein klein wenig unseren Beitrag 
leisten.

Vielen herzlichen Dank an alle unseren Teil-
nehmern, besonders an die Kinder. 

Einen lieben Dank auch für die Unterstützung 
an die Gemeinde Hüttlingen in Persona Herrn 
Nusser und dem Bauhof und nicht zuletzt der 
Bäckerei Stollenmeier, die uns nicht verhun-
gern ließen.

Ohne die Inspiration und Motivation von 
„ProWIN international“ die deutschlandweit/
europaweit zu dieser Aktion aufriefen und die 
Ausstattung kostenfrei stellten, wäre evtl. 
dies gar nicht so zustande gekommen. Es war 
bestimmt nicht das letzte Mal. 
 Teamleiter Andreas Bickel

Der Cleanup Day ist die größte Bottom-Up-
Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung 
von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. 
Jährlich säubern so Millionen Mitmacher in 
180 Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, 
Flüsse, Ufer und unsere Meere von achtlos 
beseitigtem Abfall und Plastikmüll. Die Clea-
nup-Welle startet jedes Jahr in Neuseeland 
und endete 24 Stunden später auf Hawaii.

Infos zum Cleanup Day unter 
worldcleanupday.de
 

Wir sagen „Danke“
Wir sind begeistert und freuen uns, 
wenn sich Bürger:innen freiwillig und 
unentgeltich für eine saubere Umwelt 
einsetzen. Herzlichen Dank an alle, die 
sich am Samstag in ihrer Freizeit enga-
giert haben, um den von anderen Men-
schen achtlos entsorgten Müll aufzu-
räumen. 

Wir bedanken uns auch bei allen, die 
während des ganzen Jahres für eine 
saubere Gemeinde sorgen und ihren 
Müll ordentlich entsorgen. Erfahrungs-
gemäß ist dies leider nicht selbstver-
ständlich.
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Öffnungszeiten des Wahlamtes für die  
Bundestagswahl am 26. September 2021 
– Hinweise für Briefwähler
Zusätzliche Öffnungszeiten zur Beantragung von Briefwahlunter-
lagen im Wahlbüro des Rathauses, Zimmer 3, Schulstr. 10, 73460 
Hüttlingen

am Freitag, den 24. September 2021  
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Im Falle nachgewiesener plötzlich auftretender Erkrankung kann 
die Briefwahl auch am Samstag, 25.09.2021 von 11.00 Uhr bis 
12.00 Uhr sowie am Wahlsonntag, 26.09.2021 von 8.00 Uhr bis 
15.00 Uhr ebenfalls im Wahlbüro beantragt werden.

Für die Antragstellung zur Briefwahl empfiehlt sich die Verwen-
dung des Wahlscheinantrages auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung. 

Vergessen Sie hierbei bitte nicht die Bevollmächtigung zur Ab-
gabe der Unterlagen an einen Beauftragten auszufüllen. Die An-
tragsstellung kann auch formlos erfolgen.

Mündlich können Sie die Briefwahlunterlagen nur durch per-
sönliche Vorsprache erhalten. Halten Sie dazu einen Ausweis 
bereit. Durch Telefonanruf können keine Wahlunterlagen be-
antragt werden.

Achtung: Letzter Abgabetermin für die fertigen Wahlberiefe 
ist am Sonntag, den 26. September 2021 um 18.00 Uhr im 
Wahlbüro im Rathaus. 

Kontaktadresse des Wahlbüros:
Rathaus, Schulstr. 10, 73460 Hüttlingen, Telefonnummer 07361 
9778-14, E-Mail Christina.Bauhammer@huettlingen.de

Wir sorgen für Ihre Gesundheit bei den 
Bundestagswahlen am 26. September 2021 
Unsere drei Wahllokale 
Wahlbezirk 001 = Begegnungsstätte, Bachstraße 12
Wahlbezirk 002 = Forum Hüttlingen, Abtsgmünder Straße 4
Wahlbezirk 003 = Alemannenschule, Aula, St.-Ulrichsweg 4

sind sehr geräumig und wir werden separate Ein- und Ausgänge 
ausweisen, um Begegnungsverkehr zu vermeiden. Durch Markie-
rungen am Boden werden die Wege gekennzeichnet. Der Zutritt 
ist nur mit OP- oder FFP2-Maske erlaubt und Desinfektionsmittel 
stehen bereit. 
Ebenso haben wir in den Wahlkabinen desinfizierte Kugelschrei-
ber für Sie. 
Wir sind Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie Ihr eigenes Schreib-
gerät mitbringen. 

Verbrennung von pflanzlichen Abfällen 
(bspw. Reisigverbrennung und Lagerfeuer)
Pflanzliche Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. 
Nur wenn eine Verwertung (Kompostierung, Einarbeitung in den 
Boden, ...) unzumutbar, bzw. forstwirtschaftlich eine Verbrennung 
notwendig ist, kommt eine Beseitigung durch Verbrennung in 
Betracht.
Wo muss ich das Verbrennen von Reisig anmelden?
Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen muss mind. 1 Tag zuvor 
beim Bürgermeisteramt Hüttlingen angezeigt werden (Tel. 07361/ 
9778-22 oder 07361/9778-20). Diese leitet die Information an 

die zuständige Feuerwehrleitstelle weiter! Dadurch können Fehl-
alarmierungen der Feuerwehr und damit verbundene Kosten ver-
mieden werden.

Welche Vorschriften muss ich beachten?
 - Eine Verbrennung ist nur auf dem Grundstück zulässig, auf dem 

die Abfälle angefallen sind. 

 - Das Grundstück muss im Außenbereich, d.h. außerhalb bebau-
ter Ortsteile liegen (Wald, landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutztes Grundstück).

 - Es dürfen nur trockene naturbelassene Hölzer verbrannt wer-
den, um die Rauchentwicklung gering zu halten (bei frischem 
Käferholz kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen zulassen).

 - Es sind Haufen/Schwaden zu bilden; flächiges Abbrennen ist 
unzulässig. &#61623; Andere Stoffe (insbesondere Mineralöl-
produkte oder andere Abfälle) dürfen weder zum Anzünden 
noch zur Unterhaltung des Feuers benützt werden.

 - Durch Rauchentwicklung darf keine Verkehrsbehinderung und 
keine erhebliche Belästigung entstehen (Windrichtung und -stär-
ke beachten), gefahrbringender Funkenflug ist zu vermeiden.

Folgende Mindestabstände sind einzuhalten: 
a) 200 m von Autobahnen
b) 100 m von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
c) 50 m von Gebäuden und Baumbeständen (nicht im Wald)

 - Das Feuer darf nur so groß angelegt werden, dass es ständig 
unter Kontrolle gehalten werden kann; geeignete Löschmittel 
sind immer bereitzuhalten.

 - In der Zeit zwischen Sonnenuntergang und -aufgang darf kein 
Feuer abgebrannt werden. 

 - Die Feuerstelle darf nur verlassen werden, wenn Feuer und Glut 
vollständig erloschen sind.

 - Verbrennungsrückstände sind alsbald in den Boden einzuar-
beiten. 

Missachtung der Vorschriften
Das nicht ordnungsgemäße Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 
oder das Mitverbrennen von nicht pflanzlichen Abfällen ist un-
zulässig und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Hinweise des Natur-/Tierschutzes 
Vergewissern Sie sich vor dem Verbrennen von pflanzlichen Ab-
fällen davon, dass sich keine Tiere in denselben befinden. Liegen 
Abfälle etwas länger, siedeln sich darin Vögel, Reptilien, Säuge-
tiere und Insekten an. In diesem Fall sollten die Haufen vor dem 
Verbrennen umgeschichtet werden. Befinden sich Vogelgelege in 
denselben, ist zu warten, bis die Vögel flügge sind.

Wasser- und Abwassergebühren  
Vorauszahlungsrate zum 30.09.2021
Die 2. Vorauszahlungsrate wird zum 30.09.2021 fällig. Der Vo-
rauszahlungsbetrag sowie die Bankverbindungen der Gemeinde 
sind auf den ergangenen Bescheiden ersichtlich. 
Bitte geben Sie bei der Überweisung der Wasser-/Abwasser-
gebühr das auf dem Bescheid angegebene Kassenzeichen an.
Die Zahlung per Scheck gilt mit dem Tag des Eingangs bei der 
Gemeindekasse als geleistet.
Von den Gebührenpflichtigen, die der Gemeinde ein SEPA-Last-
schriftmandat erteilt haben, werden die jeweiligen Beträge ter-
mingerecht vom mitgeteilten Bankkonto abgebucht.

– Fortsetzung nächste Seite –

Amtliche Bekanntmachungen
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Prüfen Sie ggf. den Dauerauftrag bei Ihrer Bank. Sollte dort im 
Verwendungszweck noch das bis 2016 von uns geführte Bu-
chungszeichen (5.8888…) genannt sein, ersetzen Sie dieses 
bitte gegen das derzeitige Kassenzeichen (100…).
Gebührenschuldner, die der Gemeinde bislang noch kein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, haben die Möglichkeit, mit nach-
stehendem Abschnitt der Gemeinde ein SEPA-Lastschriftmandat 
zu erteilen.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, 
Tel. 07361 9778-26.

Ihr Steueramt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zurück an:
Gemeindekasse Hüttlingen 
Schulstraße 10 
73460 Hüttlingen
Telefon 07361/9778-0

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer:     DE47ZZZ00000087781

Kassenzeichen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich ermächtige die Gemeinde Hüttlingen, Zahlungen von meinem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Hüttlingen auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)

Name, Vorname: _________________________________________

________________________________________________________

Straße und Hausnummer: _________________________________

PLZ und Ort: _____________________________________________

Kreditinstitut: ____________________________________________

BLZ: ____________________________________________________

Konto-Nummer: __________________________________________

BIC: ____________________________________________________

IBAN: DE ________________________________________________

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die 
Gemeinde Hüttlingen über den Einzug in dieser Verfahrensart 
unterrichten.

Ort, Datum: ______________________________________________

Unterschrift: _____________________________________________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Gemeinde Hüttlingen (rund 6.100 Einwohner) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 01.01.2022, eine/n

Technische/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
im Bereich Gebäude- und Energiemanagement 

sowie Anlagentechnik/Versorgungstechnik
zur Unterstützung des Ortsbaumeisters. Die Stelle ist in Vollzeit 
und unbefristet zu besetzen.

Ihre Aufgaben beinhalten insbesondere:
• Betreiben der gemeindlichen Anlagen und deren techni-

scher Ausrüstung – dies beinhaltet auch deren Instandhal-
tung. 

• Anpassung und Erweiterung der betriebstechnischen An-
lagen in den Gewerken Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär

• Koordinierung von versorgungstechnischen Anlagen und 
Einrichtungen (Wartung, Sanierung usw.)

• Koordination interner und externer Partner; Abnahme und 
Inbetriebnahme der Gewerke

• Laufende Optimierungsplanung des Energieverbrauchs und 
der Betriebskosten. 

Weitere Tätigkeiten in anderen technischen Bereichen bleiben 
vorbehalten. Änderungen des Aufgabengebietes - auch zu 
einem späteren Zeitpunkt - bleiben vorbehalten. 

Ihr Profil umfasst:
• Abgeschlossene (Bau-) Techniker- oder Meisterausbil-

dung im Bereich Hochbau oder Gebäudetechnik, bzw. ein 
erfolgreich abgeschlossenes Studium als Ingenieur/in 
(m/w/d)

• Eine einschlägige Berufserfahrung in Planung und Ausfüh-
rung von allgemeiner Versorgungstechnik und/oder Erfah-
rung im Bereich Hochbau, MSR und Gebäudeleittechnik sind 
von Vorteil

• Sie verfügen über eine hohe Belastbarkeit und Zuverlässig-
keit; eigenverantwortliches Arbeiten und Teamwork sind für 
Sie eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus verfügen Sie 
über Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft, Quali-
tätsorientierung und Kundenfreundlichkeit. Die Bereitschaft 
zur Übernahme von Bereitschaftsdiensten, auch schnittstel-
lenübergreifend, ist vorhanden. 

• Der Besitz des Führerscheins der Klasse B ist Voraussetzung. 

Was wir Ihnen bieten: 

• Einen spannenden, abwechslungsreichen und modernen Ar-
beitsplatz mit der Möglichkeit, sich selbstständig einzubringen

• Regelmäßige und bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildung

• Vergütung nach dem Tarifwerk des TVöD je nach Qualifika-
tion und Berufserfahrung 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bis spätes-
tens 9. Oktober 2021 an das Bürgermeisteramt Hüttlingen, 
Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen senden. Gern können Sie Ihre 
Unterlagen auch per E-Mail an andrea.weker@huettlingen.de  
schicken. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Bolz (Kämmerei) unter 
der Tel.-Nr. 07361/9778-21, und Herr Nusser (Ortsbaumeister) 
unter der Tel.-Nr. 07361/9778-12 gerne zur Verfügung.
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Minister Peter Hauk MdL: „Die Förderung der biologischen 
Vielfalt in Baden-Württemberg ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe – jeder Beitrag zählt!“

Der Landeswettbewerb „Baden-Württemberg 
blüht“ geht in die dritte Runde! / Minister 
ruft zur Teilnahme auf
„Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Neben der 
Corona-Pandemie und der Klimakrise ist der Artenrückgang ein 
dringlich zu bewältigendes Problem nicht nur weltweit, sondern 
auch und vor allem in Baden-Württemberg. Die Landesregierung 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die Biodiversität mit einem breiten 
Maßnahmenbündel zu fördern und zu stärken. Dazu gehört auch, 
besonders vorbildliche Projekte und Maßnahmen zur Stärkung 
der biologischen Vielfalt im Land zu würdigen und auf diese auf-
merksam zu machen. Hierzu soll der Landeswettbewerb ‚Baden-
Württemberg blüht‘ einen Beitrag leisten“, sagte der Minister für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk 
MdL, am Montag (16. August) in Stuttgart.
Viele Flächen auf Privatgrundstücken, in Gemeinden und Städten, 
in Schulen, Kindertagesstätten und rund um Behörden sind im-
mer noch konzeptionell ungenutzt, bieten aber Raum für kleine 
biodiversitätsfördernde Oasen. Diese Flächen können zum Bei-
spiel durch eine naturnahe Gestaltung aufbereitet werden und 
unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt wertvollen Lebens-
raum bieten.
Auch die Anlage und Pflege von Streuobstbeständen oder Bio-
topen in der freien Landschaft sind wichtig und können einen 
großen Beitrag zu mehr Artenvielfalt leisten.
„Dafür ist es wichtig, dass sich möglichst viele Akteure beteiligen. 
Nur so können wir es schaffen, die biologische Vielfalt zu erhalten 
und die Vernetzung von Lebensräumen für möglichst viele Arten 
in Baden-Württemberg zu erreichen“, so Minister Hauk.
Alle Akteure sind herzlich aufgefordert, ihre vorbildlichen und 
kreativen Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der biologi-
schen Vielfalt bis zum 31. Dezember 2021 beim Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz einzurei-
chen.
Eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern der Land- und 
Forstwirtschaft, der kommunalen Spitzenverbände und der Wis-
senschaft wird die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger 
treffen. Bei der Bewertung durch die Fachjury liegt der Fokus auf 
der Gesamtkonzeption des Vorhabens. Bewertet werden zudem 
die Kooperation mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen, der 
Umfang und die Dauerhaftigkeit der ergriffenen Maßnahmen, die 
Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltbildungsaspekt sowie soziale 
Aspekte der Projekte.
Dotiert ist der Wettbewerb mit insgesamt 26.500 Euro. Das Mi-
nisterium behält sich außerdem die Vergabe von Sonderpreisen 
vor. Die Preisverleihung erfolgt im Sommer 2022.
Hintergrundinformationen:
Mit dem Landeswettbewerb „Baden-Württemberg blüht“ zeich-
net das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Kooperationen verschiedenster Akteure aus, die 
sich vorbildlich für die Erhaltung und Förderung der biologischen 
Vielfalt im Land einsetzen.
Die erste Ausschreibung des Landeswettbewerbs „Baden-Würt-
temberg blüht“ erfolgte im Jahr 2019. Rund 130 Bewerbungen 
gingen von Städten, Gemeinden, Schulen, Kindertagesstätten, 
Verbänden, Vereinen und weiteren Akteuren beim Ministerium 
ein. Die eingereichten Projekte waren sehr vielseitig und um-
fassten die Anlage von Blühflächen, die Errichtung von Naturlehr-
pfaden, die Anlage und Pflege von Biotopen, Umweltbildungs-
aktionen sowie die Erhaltung von Streuobstbeständen. Im 
zweiten Ausschreibungsjahr 2020 gingen über 60 Bewerbungen 
ein. Diese umfassten die Erhaltung und Erneuerung von Streu-
obstflächen, die Anlage von Blühflächen mit gebietsheimischen 
Saatgut, die Anlage von Wildobstpfaden und Schulgärten sowie 

Mitmachgärten in Gemeinden. Der Landeswettbewerb „Baden-
Württemberg blüht“ wird im Jahr 2021 somit zum dritten Mal 
ausgelobt.
Das Anmeldeformular für die Neuausschreibung des Landeswett-
bewerbs, die allgemeinen rechtlichen Hinweise und die Teil-
nahmebedingungen sowie die Datenschutzhinweise sind abruf-
bar unter www.bwblüht.de. Die Anmeldung ist ausschließlich 
über das E-Mail-Postfach: bwblueht@mlr.bwl.de möglich.

Recycling
Mülltermine
Hüttlingen
Montag, 27.9. Hausmüll
Montag, 27.9. Bioabfall
Donnerstag, 30.9. Gelber Sack

Niederalfingen
Montag, 27.9. Hausmüll
Montag, 27.9. Bioabfall
Freitag, 1.10. Gelber Sack

Sulzdorf
Montag, 27.9. Hausmüll
Montag, 27.9. Bioabfall
Mittwoch, 29.9. Gelber Sack

Seitsberg
Montag, 27.9. Hausmüll
Montag, 27.9. Bioabfall
Donnerstag, 30.9. Gelber Sack

Wertstoffhof Hüttlingen
Die Öffnungszeiten sind folgende:

    April – Oktober  November – März
Montag  14.00 – 18.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Dienstag     9.00 – 18.00 Uhr   9.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag      8.00 – 13.00 Uhr   8.00 – 13.00 Uhr

Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
www.feuerwehr-huettlingen.de

Feuerwehr Hüttl
ing

en

Einsatzabteilung
Gruppe 3
Montag, 27.9., 19.30 Uhr
Gruppe 4
Mittwoch, 29.9., 19.30 Uhr

Alle für eine Welt für alle
Burkina Faso – im Herzen Westafrikas

KSK Ostalb: IBAN  DE41 6145 0050 0110 2154 00  BIC: OASPDE6A  
Kath. Kirchengemeinde Burkina Faso 
Spende Schulbildung – Nahrung – Bauten – Gesundheit
Nur bei Angabe der genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro zum 
Ende eines Jahres zugesandt. Ansonsten gilt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. 

Hilfe, die direkt ankommt …

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
Feuerwehr-NOTRUF 112
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117

Aalen (Notfallpraxis)
Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Mi. 13:00/22:00 Uhr, Fr. 16:00/22:00 Uhr , Sa., So. u. Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Ellwangen (Notfallpraxis)
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen
Sa., So. und Feiertag 8:00 Uhr/22:00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Notfallpraxis)
am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen
Mi. 13:00/22:00 Uhr; Sa., So., Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis:  116 117
So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr

Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst wenden Sie sich bitte 
an die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg:
http://www.kzvbw.de/

Lebensrettung vor Ort
Standorte Automatisierte externe 
Defibrillatoren (AEDs):
VR Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, 
Wasseralfinger Str. 2, Eingangsbereich und

Feuerwehrgerätehaus/Rathausplatz,
Schulstr. 10, DEFI-Box am Gebäude der FFW.

Schwimmbadtechnik Vogel
Schlierbachstraße 24, Niederalfingen

Tierärztlicher Notdienst 0 73 61/97 09 00

Polizeiposten Wasseralfingen 9 79 60

Hebammen
Frau Waltraud Hofmann, Stettiner Str. 7, Hüttlingen, Tel. 7 61 37
Frau Antje Stein, Buchwaldstr. 17, Hüttlingen, Tel. 4 90 81 15

DRK-Seniorenzentrum Hüttlingen
Bachstr. 12, Tel. 07361/633010
Über diese Telefonnummer erreichen Sie unsere diensthabenden Mit-
arbeiter/-innen sowohl an den Wochentagen als auch am Wochenende. 
Das Sekretariat ist an folgenden Wochentagen besetzt:
Montag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr; 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchenden 
eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld 
einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 
07961/567-3403 oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Sozialstation Abtsgmünd
Hallgarten 14, 73453 Abtsgmünd, Tel. 07366/ 9633-0, Fax 07366/9633-29
E-Mail: info@sst-abtsgmuend.de, www.sozialstation-abtsgmuend.de
Sie erreichen die diensthabende Schwester unter Tel. 07366/9633–0. 
Montag bis Freitag ist unser Büro von 8.00 bis 13.00 Uhr besetzt. Die Mit-
arbeiter der Sozialstation Abtsgmünd beraten Sie gerne in allen Fragen 
zur Pflege zu Hause. 

Apothekennotdienstplan
Apotheke Abtsgmünd
von 25.09.2021, 8.30 Uhr bis 26.09.2021, 8.30 Uhr
Hauptstr. 33, Tel. 07366/63 59, www.apotheke-abtsgmuend.de

Marien-Apotheke Ellwangen
von 25.09.2021, 8.30 Uhr bis 26.09.2021, 8.30 Uhr
Marienstr. 13, Tel. 07961/35 25, www.marien-apotheke-ellwangen.de
Apotheke am Braunenberg Wasseralfingen
von 26.09.2021, 8.30 Uhr bis 27.09.2021, 8.30 Uhr
Kolpingstr. 14, Tel. 07361/5 26 40 44
Aala Apotheke Aalen
von 27.09.2021, 8.30 Uhr bis 28.09.2021, 8.30 Uhr
Weilerstr. 8, Tel. 07361/9 23 85 70, www.aala-apotheke.de
Apotheke am Markt Hüttlingen
von 27.09.2021, 8.30 Uhr bis 28.09.2021, 8.30 Uhr
Abtsgmünder Str. 7, Tel. 07361/5 28 05 81, www.schwabengesundheit.de
Apotheke Dr. Jäger Aalen
von 28.09.2021, 8.30 Uhr bis 29.09.2021, 8.30 Uhr
Gmünder Str. 4, Tel. 07361/6 25 87, www.apo-Jaeger.de
Apotheke im Kaufland Ellwangen
von 29.09.2021, 8.30 Uhr bis 30.09.2021, 8.30 Uhr
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, Tel. 07961/9 05 10
www.apotheke-ellwangen.de
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat
von 29.09.2021, 8.30 Uhr bis 30.09.2021, 8.30 Uhr
Ebnater Hauptstr. 44, Tel. 07367/44 54, www.haertsfeld-apo.de
Kochertal-Apotheke Oberkochen
von 30.09.2021, 8.30 Uhr bis 01.10.2021, 8.30 Uhr
Heidenheimer Str. 16, Tel. 07364/76 66, www.kochertal-apotheke.de
Marien-Apotheke Ellwangen
von 30.09.2021, 8.30 Uhr bis 01.10.2021, 8.30 Uhr
Marienstr. 13, Tel. 07961/35 25, www.marien-apotheke-ellwangen.de
Apotheke am ZOB Aalen
von 01.10.2021, 8.30 Uhr bis 02.10.2021, 8.30 Uhr
Bahnhofstr. 32, Tel. 07361/6 90 20, www.apo-zob.de
Apotheke am Markt Westhausen
von 02.10.2021, 8.30 Uhr bis 03.10.2021, 8.30 Uhr
Dalkinger Str. 67, Tel. 07363/95 34 44, www.schwabengesundheit.de
Rems-Apotheke Essingen
von 02.10.2021, 8.30 Uhr bis 03.10.2021, 8.30 Uhr
Bahnhofstr. 33, Tel. 07365/51 15
Apotheke im Facharztzentrum Aalen
von 03.10.2021, 8.30 Uhr bis 04.10.2021, 8.30 Uhr
Weidenfelder Str. 1, Tel. 07361/55 98 33
www.apotheke-im-facharztzentrum.de

Bereitschaftsdienste


